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Um insbesondere die Verwirklichung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
ausschließen zu können, bedarf es im Vorfeld einer artenschutzrechtlichen Überprüfung beim 
Abbruch von Gebäuden durch eine sachverständige Person, ob Arten wie Vögel (z.B. Schwalben, 
Mauersegler, etc.), Fledermäuse und evtl. weitere geschützte Arten betroffen sind 
(vgl. Art. 36 Abs. 1 BayVwVfG). Eine reine zeitliche Regelung des Abbruchs reicht nicht aus, da bei 
streng geschützen Arten auch die Fortpflanzungs- und Aufzuchtstätten geschützt sind. Gleiches 
Vorgehen gilt für Gehölze welche entsprechende Habitatstrukturen aufweisen.  Die Ergebnisse sind 
der unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. Notwendige CEF-Maßnahmen sind in Abstimmung der 
uNB durchzuführen. 

Mit freundlichen Grüßen,

Birgit Betz


